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Abgabenhinterziehung durch unrichtige UVAs 
 
Für eine Steuerhinterziehung reicht schon die 
vorübergehende Erlangung eines Steuervorteils. 

Ausgangspunkt eines aktuellen Verfahrens vor dem 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) war eine 
Rechtsanwältin, die mehrere 
Umsatzsteuervoranmeldungen (UVAs) einreichte, in 
der sie überhöhte Vorsteuern geltend machte. Die 
Rechtsanwältin ließ Sanierungsarbeiten an ihrem 
Wohnsitz, der zugleich ihr Kanzleisitz war, 
durchführen. Die damit zusammenhängenden, in 
den UVAs beantragten Vorsteuern kürzte sie 
allerdings nicht um den entsprechenden Privatanteil, 
also um jenen Anteil der Kosten, der auf die 
Privatwohnung entfällt. 

Auf Nachfrage des Finanzamts gab die 
Rechtsanwältin an, nicht in der Lage gewesen zu 
sein, eine richtige UVA einzureichen, die 
Richtigstellung wäre aber mit der 
Jahreserklärung erfolgt. Daraufhin leitete das Amt 
für Betrugsbekämpfung ein Verfahren wegen 
Abgabenhinterziehung ein. 

Abgabenhinterziehung durch unrichtige 
Vorsteuerabzüge 

Eine Abgabenhinterziehung kann in verschiedenen 
Formen auftreten. Bezogen auf den 
gegenständlichen Fall liegt eine 
Abgabenhinterziehung vor, wenn 
Abgabengutschriften, die nicht bescheidmäßig 
festzusetzen sind, vorsätzlich zu Unrecht oder zu 
hoch geltend gemacht werden. Laut VwGH wird 
eine Steuereinnahme nämlich nicht bloß dann 

verkürzt, wenn sie überhaupt nicht eingeht, sondern 
auch dann, wenn sie ganz oder teilweise dem 
Finanzamt nicht in dem Zeitpunkt zukommt, in dem 
es nach dem betreffenden Steuergesetz darauf 
Anspruch hatte. Der objektive Tatbestand der 
Abgabenhinterziehung war daher durch die Abgabe 
unrichtiger UVAs, in welchen überhöhte Vorsteuern 
geltend gemacht wurden, erfüllt, weil ein - wenn 
auch nur vorübergehender - Steuervorteil erzielt 
wurde. 

Außerdem: Werden Privatausgaben als 
Betriebsausgaben abgesetzt, obwohl die private 
Veranlassung bekannt ist, so zeigt dies ein 
vorsätzliches Verhalten. Der Einwand der 
Rechtsanwältin, dass sie zur Abgabe richtiger UVAs 
nicht in der Lage gewesen sei, ist keine 
Rechtfertigung, sondern zeigt vielmehr, dass ihr die 
Abgabe der unrichtigen UVA bekannt war. 

Hinweis 
Trotz Abgabe unrichtiger UVAs könnte durch 
Einreichung einer korrekten 
Umsatzsteuerjahreserklärung als Form der 
Selbstanzeige letztlich Straffreiheit erlangt werden. 
Dafür müssen allerdings die strengen 
Voraussetzungen für eine Selbstanzeige 
eingehalten werden. Sollten diese nicht erfüllt sein, 
wäre zwar das Finanzamt über die Tat informiert, 
die Selbstanzeige würde aber nicht strafbefreiend 
wirken. Daher ist gerade hier eine entsprechend 
professionelle Vorbereitung und Durchführung 
unbedingt zu empfehlen. 
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Weiterverrechnung von Kosten in der Umsatzsteuer 
 
In der Unternehmenspraxis stellt sich häufig die 
Frage, wie die Weiterverrechnung von Kosten 
umsatzsteuerlich zu behandeln ist. Dabei ist zu 
klären, ob eine Weiterverrechnung umsatzsteu-
erpflichtig ist und – falls ja – welcher Steuersatz 
anzuwenden ist. 

Dafür ist entscheidend, ob die weiterverrechneten 
Kosten Teil des Entgelts für eine erbrachte Leistung 
darstellen oder ob sie als durchlaufende Posten zu 
qualifizieren sind.  

Weiterverrechnung als Teil des Entgelts für eine 
erbrachte Leistung 

Der Umsatzsteuer unterliegen alle Vorgänge, die 
auf einem Leistungsaustausch beruhen. Ein Leis-
tungsaustausch setzt voraus, dass eine Leistung 
und eine Gegenleistung erbracht werden. Dies ist 
auch dann gegeben, wenn der Unternehmer für 
seine Leistung lediglich ein Entgelt in Höhe der 
Selbstkosten weiterverrechnet. Daher spielt die 
Höhe des Entgelts keine Rolle für die Einordnung 
als Leistungsaustausch. 

Weiterverrechnete Kosten, die als „unselbststän-
dige Nebenleistung“ zur Hauptleistung zu werten 
sind, werden umsatzsteuerlich gleich wie die Haupt-
leistung behandelt. Umsatzsteuerlich gilt dann für 
die Nebenleistung derselbe Steuersatz wie für 
die Hauptleistung. 

Beispiel 
Ein Unternehmer verrechnet im Rahmen einer Bera-
tungsleistung zusätzlich noch Kilometergeld an sei-
nen Kunden weiter. Auch wenn es sich hierbei nur 
um Selbstkosten handelt, unterliegt das Kilometer-

geld dem gleichen Steuersatz wie die Beratungsleis-
tung. Wichtig ist, dass die Umsatzsteuer korrekt 
vom Nettobetrag der weiterverrechneten Kosten 
berechnet wird. Unterliegt die Hauptleistung bei-
spielsweise dem Steuersatz von 20%, gilt dieser 
Steuersatz auch für alle damit verbundenen Neben-
leistungen.  

Durchlaufende Posten 

Durchlaufende Posten sind Beträge, die ein Unter-
nehmer lediglich im Namen und für Rechnung 
eines anderen Unternehmers vereinnahmt oder 
verausgabt. Zwischen dem vereinnahmenden Un-
ternehmer und dem Kunden besteht in diesem Fall 
kein eigener Leistungstausch. Die Beträge gehören 
daher nicht zum Entgelt und unterliegen nicht der 
Umsatzsteuer. Durchlaufende Posten sind bei-
spielsweise Orts- und Kurtaxen, Rezeptgebühren 
und Gerichtsgebühren. 

Durchlaufende Posten müssen nicht zwingend auf 
der Rechnung ausgewiesen werden. Sofern sie auf 
der Rechnung angeführt werden, muss klar erkenn-
bar sein, welche Beträge der Unternehmer für eige-
ne Leistungen und welche er im Namen eines ande-
ren Unternehmers vereinnahmt bzw. verausgabt 
hat. 

Wichtig ist, dass die Weiterverrechnung immer 
netto erfolgt, da für die durchlaufenden Posten kei-
ne Umsatzsteuer veranschlagt wird. Erfolgt jedoch 
eine gemeinsame Ausweisung der eigenen Leistun-
gen und der durchlaufenden Posten als Gesamt-
summe und wird die Umsatzsteuer von der Ge-
samtsumme berechnet, schuldet der Unterneh-
mer die Umsatzsteuer „kraft Rechnungslegung“. 

 
 

Kammerbeiträge als Werbungskosten eines 
Rechtsanwaltsanwärters 

 
Das Bundesfinanzgericht (BFG) hat klargestellt, 
dass Rechtsanwaltsanwärter ihre verpflichtend 
zu leistenden Kammerbeiträge für die 
Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer 
sowie die Beiträge zur Versorgungseinrichtung 
steuerlich als Werbungskosten geltend machen 
können. 

Ein Rechtsanwaltsanwärter erzielte 2022 ein 
Jahresbruttogehalt von € 111.760,01. Sein 
Arbeitgeber führte für ihn insgesamt € 6.111,97 an 
die Rechtsanwaltskammer und deren 
Versorgungseinrichtung ab. Der Betrag setzte sich 

zusammen aus: € 200 Kammerbeitrag, € 400 
Zuschlag des Arbeitgebers zum Kammerbeitrag und 
€ 5.512 zur Versorgungseinrichtung 
(Grundpension). Der Arbeitgeber behielt den vollen 
Betrag in Höhe von € 6.111,97 ein, aber 
berücksichtige im Rahmen der 
Personalverrechnung nur € 5.469,79 als 
Werbungskosten. 

Der Anwärter machte die zuvor genannten 
Kammerbeiträge im Rahmen seiner 
Einkommensteuerveranlagung als Werbungskosten 
geltend. Das Finanzamt verweigerte jedoch den 



 
 

Seite 3 von 7 

Abzug als Werbungskosten, da die Beiträge vom 
Arbeitgeber beglichen worden seien. Eine 
Erhebung des BFG stellte letztlich fest, dass ein Teil 
der Kammerbeiträge (Unterschiedsbetrag in Höhe 
von € 642,17) nicht als Werbungskosten 
berücksichtigt worden war. 

 

Entscheidung des Bundesfinanzgerichts (BFG) 

Laut Gesetz sind Rechtsanwaltsanwärter zwingend 
Mitglieder der Rechtsanwaltskammer. Die 
Pflichtbeiträge stellen Werbungskosten dar, da es 
sich um Beiträge zu gesetzlich eingerichteten 
Interessenvertretungen handelt. Die Beiträge zur 
Versorgungs- und Unterstützungseinrichtung gelten 
ebenfalls als Werbungskosten, wenn sie der 
sozialen Absicherung dienen, wie beispielsweise 
der Kranken-, Unfall-, Alters-, Invaliditäts- oder 
Hinterbliebenenversorgung. Solange sie der Höhe 
nach der gesetzlichen Sozialversicherung 

entsprechen, gelten die Pflichtbeiträge als 
abzugsfähig. 

Grundsätzlich ist der Zuschlag des Arbeitgebers 
zum Kammerbeitrag vom Arbeitgeber zu tragen. Im 
vorliegenden Fall gab es jedoch eine interne 
Vereinbarung, sodass der Rechtsanwaltsanwärter 
diesen Betrag bezahlte. Damit erfüllt der Betrag den 
Werbungskostenbegriff. Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist die Geltendmachung. Wurden Kammerbeiträge 
bereits vollständig in der Lohnverrechnung als 
Werbungskosten berücksichtigt, dürfen sie in der 
Steuererklärung nicht erneut angesetzt werden. 

Fazit 
Die Entscheidung bestätigt, dass Kammerbeiträge 
einer Zwangsmitgliedschaft in einer gesetzlich 
eingerichteten Interessenvertretung steuerlich als 
Werbungskosten zu berücksichtigen sind. Darunter 
fallen auch selbst bezahlte Zuschläge zum 
Arbeitgeberbeitrag. 

 
 

Grundanteil bei vermieteter Eigentumswohnung 
 
Das Bundesfinanzgericht hat bestätigt, dass der 
Anteil von Grund und Boden bei einer vermiete-
ten Eigentumswohnung nicht pauschal in Höhe 
von 20% nach der Grundanteilverordnung ange-
setzt werden muss, wenn die tatsächlichen Ver-
hältnisse deutlich davon abweichen. 

Bei Gebäuden, die zur Erzielung von Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung dienen, kann eine 
Abschreibung in Höhe von 1,5% der Bemessungs-
grundlage geltend gemacht werden, dabei wird kein 
Nachweis der Nutzungsdauer benötigt. Für die Er-
mittlung der Bemessungsgrundlage ist das Verhält-
nis zwischen Gebäude und Grund und Boden ent-
scheidend, da Grund und Boden nicht abgeschrie-
ben werden darf, das Gebäude hingegen schon. Je 
niedriger der Grundanteil, desto höher somit die 
Abschreibung. Grundsätzlich sind zwischen 20% 
und 40% (abhängig u.a. von der Einwohnerzahl der 
betreffenden Gemeinde) als Anteil des Grund und 
Bodens von den Anschaffungskosten auszu-
scheiden. Die Grundanteilverordnung stellt eine 

Vermutung zum Verhältnis auf, die durch Nachwei-
se widerlegt werden kann. 

Entscheidung des Bundesfinanzgerichts (BFG) 

Gemäß Grundanteilverordnung 2016 kann vom 
pauschalierten Aufteilungsverhältnis abgewichen 
werden, wenn eine offenkundige erhebliche Abwei-
chung nachgewiesen wird. Eine solche liegt vor, 
wenn der tatsächliche Wert um mindestens 50% 
vom Pauschalwert abweicht und diese Abwei-
chung offenkundig ist, also ohne besonderes Er-
mittlungsverfahren, besondere Fähigkeiten und 
ohne jede Schwierigkeit feststellbar ist. 

Im einem vom BFG entschiedenen Fall wurde die 
Abweichung durch die Berechnung der Bauträger-
gesellschaft, Kaufverträge und Preisvergleiche klar 
festgestellt. Ein Bodenwert in Höhe von 950 €/m2 
war nicht ansatzweise realistisch. Die tatsächlichen 
Daten deuteten vielmehr auf einen Grundanteil von 
höchstens 10% hin. Das BFG änderte in diesem 
Sinne den Bescheid des Finanzamts ab und setzte 
den Grundanteil in Höhe von 10% (470,00 €/m²) an. 
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Betrugsbekämpfungsgesetz 2025 

 

Die Bundesregierung möchte mit dem 
Betrugsbekämpfungsgesetz weitere Reformen 
im Bereich der Betrugsbekämpfung umsetzen. 

Einkommensteuer 

Im Baubereich wird die Auftraggeberhaftung in 
Fällen der Arbeitskräfteüberlassung erweitert. 
Wird die Erbringung von Bauleistung von einem 
Unternehmen an ein anderes Unternehmen ganz 
oder teilweise weitergegeben, so haftet der Auftrag 
gebende Unternehmer derzeit für die vom 
Finanzamt einzuhebenden lohnabhängigen 
Abgaben bis zum Höchstausmaß von 5% (bzw. für 
Sozialversicherungsbeiträge bis zu 20%) des 
geleisteten Werklohnes. Ab 1.1.2026 wird die 
Haftung bei Leistungserbringung in Form einer 
Arbeitskräfteüberlassung auf 8% bei 
lohnabhängigen Abgaben bzw. auf 32% bei 
Sozialversicherungsbeiträgen, somit auf insgesamt 
40% erhöht. 

Soweit ausländische Stiftungen mit einer 
österreichischen Stiftung vergleichbar sind, werden 
bereits bisher Zuwendungen solcher Stiftungen, so 
wie jene österreichischer Privatstiftungen, als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen besteuert. Um 
diesbezüglichen Gestaltungsmissbrauch zu 
verhindern, wird der Anwendungsbereich der 
Kapitalvermögensbesteuerung erweitert, indem nur 
mehr auf die Vergleichbarkeit mit einer 
„privatrechtlichen Stiftung“, somit abstrakt auf das 
Vorliegen eines stiftungsähnlichen Gebildes, 
abgestellt wird. 

Umsatzsteuer 

Derzeit ist die Vermietung von Grundstücken 
(Immobilien) für Wohnzwecke mit 10% 
umsatzsteuerpflichtig, weshalb für Vorleistungen der 
Vorsteuerabzug zusteht. Die Vermietung von 
besonders repräsentativen Grundstücken 
(„Luxusimmobilien“) für Wohnzwecke ist zukünftig 
zwingend unecht steuerbefreit (ohne Möglichkeit der 
Option zur Steuerpflicht), womit auch das Recht auf 
Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit diesen 
Immobilien nicht mehr zusteht. 

Ein solches Grundstück liegt vor, wenn die 
Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten für das 
Grundstück für Wohnzwecke, samt Nebengebäuden 
(z.B. Garagen, Gartenhäuser) und sonstigen 
Bauwerken (z.B. Schwimmbäder), innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Jahren ab der Anschaffung bzw. 
des Beginns der Herstellung mehr als € 2 Millionen 
betragen. Bei Zinshäusern bzw. Grundstücken, die 
typischerweise zur Vermietung mehrerer 
Mietgegenstände für Wohnzwecke bestimmt sind 
(z.B. Zinshaus), ist für die Beurteilung der 
Kostengrenze auf den einzelnen Mietgegenstand 
abzustellen. Ebenso erfasst sind Leistungen von 
Wohnungseigentümergemeinschaften zur 
Erhaltung, Verwaltung oder zum Betrieb eines 
solchen Grundstücks. Die Bestimmung gilt für 
Grundstücke, die nach dem 31.12.2025 angeschafft 
oder hergestellt werden. 

Änderungen im Finanzstrafgesetz 

Auch im Finanzstrafgesetz sind Änderungen 
vorgesehen. Unter anderem soll der 
Anwendungsbereich des Verkürzungszuschlages 
erweitert werden. Künftig kann dieser auf 
festgestellte Nachforderungen von insgesamt bis zu 
€ 100.000 (maximal € 33.000 pro 
Veranlagungszeitraum) angewendet werden. Soweit 
die Summe der Abgabenforderungen € 55.000 
übersteigt, erhöht sich der Verkürzungszuschlag 
von 10% auf 15%.  

Weiters wird ein neuer Straftatbestand der 
Abgabenhinterziehung im Falle ungerechtfertigter 
Verluste geschaffen. Künftig ist es - neben der 
Bewirkung einer Abgabenverkürzung - auch 
strafbar, wenn jemand vorsätzlich zu Unrecht 
Verluste erklärt, die in zukünftigen 
Veranlagungszeiträumen einkommensmindernd 
geltend gemacht werden könnten. Im Fall zu 
Unrecht erklärter Verluste ist die 
Abgabenhinterziehung mit Bekanntgabe des den zu 
Unrecht erklärten Verlust ausweisenden Bescheides 
oder Erkenntnisses bewirkt. 
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Auswirkungen einer späteren Umsatzsteuer-Option 

 

Eine Option, die sich ausschließlich auf den 
über die Anzahlung hinausgehenden Vermie-
tungsumsatz beschränkt, ist aufgrund der Un-
teilbarkeit der Umsätze laut Bundesfinanzgericht 
(BFG) nicht möglich. 

Das BFG hatte zu entscheiden, wie eine ursprüng-
lich als unecht umsatzsteuerfrei behandelte Anzah-
lung steuerlich zu beurteilen ist, wenn zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Option zur Steuerpflicht 
ausgeübt wird. 

Ein Alleingesellschafter-Geschäftsführer erzielte 
Einkünfte aus der Vermietung eines Geschäftslokals 
an seine GmbH als Mieterin. Im Jahr 2013 verein-
barte der Geschäftsführer mit der Mieterin eine 
Mietvorauszahlung, die die Miete ab 2015 für zwei 
Jahre anteilig reduzieren sollte. Diese Vorauszah-
lung wurde im Jahr 2013 als unecht umsatzsteuer-
frei behandelt. Im Jahr 2015 optierte der Geschäfts-
führer hinsichtlich der Miete zur Umsatzsteuer, be-
handelte aber ausschließlich die über die Anzahlung 
hinausgehenden Mietumsätze als steuerpflichtig. 
Der Geschäftsführer sah daher nur einen gerin-
gen Teil der Miete als steuerpflichtig an. Das 
Finanzamt folgte dieser Ansicht nicht und unterwarf 
die gesamten Umsätze – inklusive Vorauszahlung – 
der Umsatzsteuer, wogegen der Geschäftsführer 
Beschwerde erhob und sich an das Bundesfinanz-
gericht wandte. 

Entscheidung des Bundesfinanzgerichts 

Das BFG hält fest, dass die ursprüngliche steuer-
freie Behandlung der Mietvorauszahlung aus um-
satzsteuerlicher Sicht richtig erfolgte. Es stellte sich 
daher die Frage, wie eine ursprünglich unecht um-
satzsteuerbefreite Anzahlung bei einer späteren 
Optionsausübung zu behandeln ist. Grundsätzlich 

sind Vermietungen von betrieblich genutzten 
Grundstücken unecht von der Umsatzsteuer befreit, 
wobei eine Option zur Steuerpflicht möglich ist. Für 
die Ausübung der Option bedarf es keiner bestimm-
ten Form. Die Umsätze müssen lediglich in einer 
Umsatzsteuervoranmeldung oder in der Umsatz-
steuererklärung als steuerpflichtige Umsätze aus-
gewiesen werden.  

Der Geschäftsführer wollte die Option jedoch 
nur auf den Teil des Umsatzes anwenden, der 
über die Anzahlung hinausging. Das BFG stellte 
klar, dass eine Aufteilung des Umsatzes in einen 
steuerbefreiten und einen steuerpflichtigen Teil nicht 
zulässig ist, da die Vermietung eines Geschäftslo-
kals eine unteilbare Leistung darstellt. Da die Opti-
on daher nicht richtig ausgeübt wurde, ist der 
gesamte Umsatz als unecht steuerbefreit zu be-
handeln. In weiterer Folge ist aber der geltend ge-
machte Vorsteuerabzug nicht anzuerkennen. Die in 
der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird 
darüber hinaus kraft Rechnungslegung geschuldet. 

Warten auf Höchstgerichte 

Das BFG sieht die Vermietung ein und desselben 
Geschäftslokals an ein und dieselbe Person als eine 
unteilbare Leistung an. Es kann daher keine Tren-
nung zwischen einer geleisteten Anzahlung und 
dem Restbetrag der Miete vorgenommen werden, 
die beiden Zahlungen haben vielmehr dasselbe 
umsatzsteuerliche Schicksal.  

Da die Revision an den Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH) zulässig und eine Beschwerde beim VfGH 
anhängig ist, bleibt allerdings offen, ob die Höchst-
gerichte zum selben Ergebnis wie das BFG kom-
men. 

 
 

Vereinfachungsregel für Dreiecksgeschäfte 
 
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat zur Fra-
ge, ob die Vereinfachungsregel für Dreiecksge-
schäfte ab der nachträglichen Ausstellung einer 
korrekten Rechnung „von nun an“ anwendbar 
ist, den Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) angerufen. 

Ausgangsunkt für das Vorabentscheidungsersuchen 
an den EuGH war eine Handelsunternehmerin, die 
in den Jahren 2011 bis 2014 Waren unter Verwen-
dung ihrer österreichischen UID bei in Schweden 
und Dänemark ansässigen Unternehmern bestellt 

hatte, welche die Waren unmittelbar an unterneh-
merische Abnehmer in anderen Mitgliedstaaten 
versandten. Dadurch lag ein sogenanntes Dreiecks-
geschäft vor. Ein Dreiecksgeschäft ist gegeben, 
wenn drei Unternehmer in drei verschiedenen Mit-
gliedstaaten über denselben Gegenstand Umsatz-
geschäfte abschließen, und dieser Gegenstand 
unmittelbar vom ersten Lieferer an den letzten Ab-
nehmer gelangt. 
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„Missglückte Dreiecksgeschäfte“ 

Das Finanzamt qualifizierte Dreiecksgeschäfte der 
Handelsunternehmerin mit den Unternehmen in 
Schweden und Dänemark aus verschiedenen Grün-
den als „missglückte Dreiecksgeschäfte“, weshalb 
die betroffene Unternehmerin sowohl in Österreich 
als auch im jeweiligen Bestimmungsland einen in-
nergemeinschaftlichen Erwerb zu versteuern 
hatte, in Österreich aber keinen korrespondie-
renden Vorsteuerabzug geltend machen konnte. 

Die Unternehmerin korrigierte daraufhin im Jahr 
2015 die Rechnungen und Zusammenfassenden 
Meldungen für den Zeitraum 2011 bis 2014 und 
wollte die Vereinfachungsregelungen auch für den 
berichtigten Zeitraum anwenden. Das Finanzamt 
akzeptierte dies nicht. Das Bundesfinanzgericht gab 
der Beschwerde jedoch Folge und argumentierte, 

die im Jahr 2015 ausgestellten Rechnungen könn-
ten zwar nach der Rechtsprechung des EuGH keine 
Rückwirkung auf die Jahre 2011 bis 2014 entfalten, 
die Wirkungen würden so „von nun an“, also nicht 
„von Anfang an“, eintreten. 

Warten auf EuGH 

Mit dieser Frage wandte sich der VwGH nun an den 
EuGH, von dem er wissen möchte, ob die Mehr-
wertsteuer-Richtlinie dahingehend auszulegen ist, 
dass eine Rechnung, die alle Voraussetzungen für 
die Anwendbarkeit der Dreiecksgeschäfts-
Vereinfachung erfüllt, aber erst mehrere Jahre nach 
Bewirken der Lieferung ausgestellt wird, die Rechts-
folgen dieser Verwaltungsvereinfachung „von nun 
an“ auslöst. Die Antwort des EuGH bleibt abzuwar-
ten. 
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